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fit* den Kreis Ufingen.
■lAttttlift3*mal: Die«»tag», Donntrltaql

oh KJitaa * «it d,n «öchentlichen Freibeilage«
" *%« ®#*ntia»blatt' Mb .De» ßanbmann*

Dwek mb » erlag von
M. WI«g«er'» BuchdruSerei in Ufingen.

Schriftleit««, : Richard Wagner.

Fernsprecher Nr. 21.

vez«g»prei»: Durch die Pofi bezogen vierteljährlich
1,50 Mk. (outzerdea 34^Pfennige Bestellgeld.) Im
Verlage für den Monat 45IPfg.7- Liarüiku»,»gebühr:
Anzeigen 30 Pfg-, Nellamen 40Mg. di»Sarmoudzeil«.

Samstag , den 14. April 1917. 52. Jahrgang.

ler
K

de» § 1 der 8unde«rat»verordn»ng
«laniabnahmen zur Sicherung der Bolk«-

^ ,om 33. Mai 191« (Reich,.Gesetzbl.
«ird verordn«! :

8 l
^ „och in ven Händen der Erzeuger be.

Vorräte an Brotgetreide, Gerste, Hafer,
schien, allein oder mit anderen Früchten

■„nb an Schrot (Graupen, Grütze) und
au« diesen Früchten h«gestellt ist,

ßr di« Ernährung de» Bolle» in Anspruch
und »war zugunsten de» Kommunal»
in besten Bezirk sich die Vorräte be-

iifl,

Micher Teil.

gon der Inanspruchnahme bleiben au«-
di» Mengen, die auf Grund der im

Anen Vorschrifteni« eigenen Betriebe
0$ Mer» verwendet werden dürfen

zur Ernährung de» Unternehmer» de»
landwirifchaftlichenBetrieb« und der An¬
gehörigen seiner Wirtschaft einschließlich
de, Gesinde« sowie von Raturalderech-
tigien. in»besondere Altrnteilern und
Arbeitern, soweit diese kraft ihrer Berech¬
tigung oder al» Lohn solch» Frücht« zu
beanspruchen haben(Selbstvrrsorge-) ;
zur Fütterung der i« Betrieb« gehaltenen

1 Tiere;
zu Gaalzweck,n;

»zur Verarbeitung.
$2

fit die im § 1 genannten Zwecke dürfen
izeuger verwendet werden:

ft. bei Brotgetreide:
für die Zeit bi» zum IS. April die nach
ds1 » der Verordnung über Brotgetreide
,hl vom 39. Juni 191« (Rnch«»Gesetzbl.
S) zur Ernährung der Selbstversorger br-
l«Meng,; für die Zeit vom 1«. April 1917
l, neuen Ernte 37 Kilogramm für den Kopf
«rsorgenden Personen;
-I» Saatgut von Sommerweizen ISS kg,

binmerroggen 160 Kilogramm für da»
soweit nicht durch besondere Genehmigung

stnr Satz zugelasien ist.
B. bet « erste:

mrrhalb der Grenzen derjenigen Mengen,
«nnehmer landwirtschaftlicher Betriebe nach
sll Abs. 3 Satz 2 der Verordnung über
tu« der Ernte 1916 vom 6. Juli 1916

«lesetzdl. S . 800) in»gesamt verwenden
(i,

») die zur Ernährung der Selbstversorger
und zur Fütterung vin Federvieh unbe¬
dingt notwendige, vom Vorsitzenden de»
Kommunaloerdand«, je nach Größe und
Art de« Betrieb« festzusetzende Menge;

•>) zur Berfülterung für Zuchteber und
Muttersau«« höchsten» 1 Kilogramm für
jede« Tier auf den Tag, bt« zum IS.
August 1917 gerechnet, soweit Ersatz
durch Hafer, Klei« oder Weldegang un-
«iglich ist;

e) al« Saatgut 1Ö0 Kilogramm für da»
Hektar;

2. zur Verarbeitung die Mengen, die ihm auf
Grnnd «ine, Kontingent« (§ 20 der Verordnung
über Gerste au« der Ernte 1916 vom 8. Juli
1916, Reich»'Gesetzbl. S . 800) zur Verarbeitung
zugeteilt oder sreigrgeben find;

3. zur Verfütterung für Schweine, über die
Mastverlräge abgeschlossen sind, die von staatlichen
Mastorganisatioven gelieferten Mengen

C. bei Hofer r
1. zur Fütterung der im Betrieb- gehaltenen

Tiere folgende Mengen:
») Einhufer: dirj nig« Menge, dir von der

für die Zeit vom 1. Januar bi« 31.
M«i 1917 zustehenden Menge von 69/4
3*itncr noch nicht verfüttert worden ist.
und dazu 31/* Zentner für die Zeit vom
1. Juni bi« 1ü. S -ptrmbrr 1917 für
jede» Tier;

d) Zuchtbullen: 1»/, Zentner für die Zeit
vom IS. April bi» IS. September 1917
für jede« Tier;

-r) Ochsen und Zugkühe: die Meng«, die
von der sür di, Zeit vom l. März bi»
zum 31. Mai 1917 zustehenden Menge
von 1 Zentner noch nicht vrrfüttirl ist;

d) Zuchtschafböck-, Schasbocklümmer und
Ziegendöcke: 3 Zentner für jede» Tier.

In Brtri-ben, denen Gerste au« der
ihnen nach den früher g«ltenden Be¬
stimmungen zustehenden Meng-abzunrhmen
ist, kann dem Erzeuger für besonder«
schwere Zugtiere, wenn e» zur Aufrecht¬
erhaltung der Wirtschaft unbedingt not»
«endig ist. bi» zu je 100 Kilogramm
Hafer oder, wo dieser nicht in genügender
Menge vorhanden ist, stall besten die
gleich« Menge Gerste belasten werden.

2. al« Saatgut 3 Zentner für da» Hektar der
Anbaufläche, soweit nicht durch besondere Genehmig¬
ung ein höherer Satz zugelaffen ist.

D bei Hülfenfrüchtea
1. zur Ernährung der SelbstversorgerÜPfund

sür jede Person;
2. al» Saatgut bei großen Viktoriaerbsenund

Ackerbohnen6 Zentner für da« Hektar, bei allen
übrigen Hülsensrüchten4 Zentner für da« Hektar
der t« Wirtschafttjahr 191« bebauten Fläche,
außerdem die von der ReichShülsenfruchtstelle aus¬
drücklich zw-ck» Vergrößerung der Anbaufläche frei-
gegebenen Mengen.

II . Außerdem bleibt von der Inanspruchnahme
ausgenommen anerkannte« Saatgut, sowie Saat-
getretde, da» zu Saatzwecken in Wirtschaften ge¬
zogen worden ist, die sich nachweislich in den Jahren
1913 und 1914 mit dem Verkaufe von Saat-
getreide befaßt haben, ferner Hülsenfrüch>e, die zu
Saatzwecken von der Rrichshülsenfrnchtstellrfrei-
gegeben sind.

8 b
I. Zur Feststellung und zur Erfaffung der in

Anspruch genommenen Vorräte werden Ausschüße
gebildet.

II . Die Mitglieder dieser Au»schllffr sind be¬
fugt, all, Räume- und Oertlichkeilen zu betreten,

wo Vorräte der im 8 1 bezrichneien Art verwahrt
sein können, und daselbst alle Handlungen vorzu-
nehmen, die zur Ermittlung der Vorräte und zur
Feststellung der ablieferung»pflichtigen Mengen er¬
forderlich find.

III . Wer Vorräte der im § 1 bezeichneten Art
in Gewahrsam hat, ist verpflichtet, den Mitgliedern
de4 Au«schusse, jede zur Ermittlung der Vorräte
und zur Fe>.stellung der obzuliefernden Menge
verlangte Auskunft zu geben und daraus bezügliche
Aufzeichnungen vorzulegen. Die gleiche Verpflich.
tung haben alle in selchen Beirieben beschäftigten
Personen einschließlich der Familienangehörigen.

8 4
Di- nach §8 1, 3 in Anspruch genommenen

Vorräte gehen mit der Aussonderung durch den
Ausschuß in das Eigentum be» Kommunalverban.
de« über, in dem sie lagern, soweit sie nicht frei¬
willig abgelirfert werden.

Der Erzeuger ist verpflichtet, die Vorräte bi«
zur Uebernahme zu verwahren und pfleglich zu
behandeln.

8b
Vorräte, die verheimlicht oder verschwiegen

weiden, verfallen ohne Entschädigung zugunsten
de» Kommunalvrrbande», in dem sie lagern. Uebcr
Streitigkeiten entscheivet die höhere Verwaltungs¬
behörde endgültig.

8 6
Mit Gefängnis l>» zu eine« Jahre und mit

Geldstrafe bi» zu zehntausend Mark oder mit einer
dieser Strafen wird bestraft, wer die Mitglieder
der Au»schüfs« an der Vornahme der im 8 3
oorgefchriedenen Feststellungen und Ermittlungen
zu verhindern sucht, die nach8 3 erforderte Au«,
kunft verweigert oder wissentlich unrichtig oder
unvollständig erteilt oder Vorräte der im 8 1 be-
zeichneten Art verh-imlicht oder der ihm»rach8 4
obliegenden Verpflichtung zur Verwahrung und
pfleglichen Behandlung zuwiderhandelt.

8 7
Die Vorschrift iw § 1 Abs. 2 der Bekannt¬

machung über Höchstpreise für Brotgetreide vom
24. Juli 1916 (Reich»-« «setzbl. S . 820) wird
aufgehoben.

8 «
Die Erfassung der in Anspruch genommenen

Mengen obliegt den Kommunalverbänden«ach
näherer Anweisung der Landeizentralbe Hörden.

§ s
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der

Verkündung in Kraft.
Berlin, den 23. März 1917.

Der Stellvertreter de« Reichskanzler«
_ Dr. Helfferich _

An die Herren Bürgermeister des Kreise«.
Die aaf Dienstag de« 11. April d. IS.

zu grstellenden Landsturmpflichtigen dr» Jahrgang»
1899 haben sich nicht u« S, foader « UM 8
Uhr vormittag- zur Verlesung hier zu ge¬
stellt n.

Sie wollen die« auf ort»übliche Weise bekannt
machen lasten.

Ufingen, den 13. April 1917.
Der Königliche Landrat.

v. Bezold.

i



Bekanntmachung.
Mit Rücksicht auf den ungünstigen Ausfall der

Borrat «rrh »bung vom lö Februar d«. I ». k,at
da « Direktorium der Reich,getreidestelle mit Zu¬
stimmung de« Kuratorium « und im Einverftändni«
de» Präsidenten de« Krieft «ernährung «amie » unterm
93 Mär » d«. I «. gemäß § 14 der Verordnung
über Brotgetreide und Mehl au » der Ernte 1916
folgende « beschlossen:

»1 . Die al » Höchstverbrauch zulässige Tage «,
kopfmenge an Mehl für di« versorgung «berechiigte
Bevölkerung wird auf 170 Gramm festgesetzt.

3 . Die gemäß 8 6 der Brotgetreideverordnung
den Unternel mern landwirtschaftlicher Betriebe au«
ihren Vorräten »ur Ernährung der Selbstversorger
auf den Kopf und Monat zu belastende Getreide-
menge wird ans 6 ' ,', Kg . festgesetzt ; dabei ent-
sprechen einem Kilogramm Brotgetreide 940 Gramm
Mehl.

3.  Die bi«h»r nach Maßgabe de« Rundschreiben«
vom 14 . Februar d«. I «. — R .-M . 6 « ! — er-
folgte Lieferung von » 4 v. H. Mehl ;<>,«» , der
R -tch« grtreidestell « an nichiselbftwirtchaftende Rom-
munaloerbände in Höh « bi« , u 10 v . H . de» Be-
darf »ant . il » der oersorgung - berechtigten Bevölkerung
zu Zwecken der Brotstreckung be,w . die Freigabe
entsprechender Getreidemengen an selbstwinschaslende
Kommunaloerbände zur Erwählung au « eiaenen
Beständen , wird eingestellt . ^

4.  Di « an jugendlich« Personen im Alter
von 19 >i « einschließlich 17 Jahren gewährt?
sogenannte Jugenvltchenzulage von SO Gramm
M >hl auf den Kopf und Tag fällt » eg.

ü . Di » den Kommunalverdänden zur Zeit zu
Zwecken der Gewährung von Schwerarbeiter - und
Schwersiarbeiterzulagen besonder » zugeteilten Mehl-
mengen werden um je 25 v. H . gekürzt.

5 . Di » Festsetzungen zu 1 bi« 5 treten mit
dem 1 « . April d« . I «. in Kraft.

7 . Die landwirtschaftlichen Letrieb «,nt «rn -hmer
dürfen Getreide zur Selbstversorgung nur nol bi«
zum IS . August d. I . und nicht mehr bi« »um
15 . September 1917 zurückdehalien ."

In Verfolg diese « Beschluffe « wird für den
Krei « Ufingen folgende « angeordnet:

I
Versorgung der Selbstversorger.

Die Anordnung vom 2 . März 1917 bezgl.
derR grlung der Brotversorgung für Selbstver¬
sorger  wird dahin abgeändert , daß dir Kopf-
menge pro Monat nicht mehr 8 Kg 400 Gramm
sondern ab 16 . April 1817 nur 6 Kg . 100 Gr
betragen . Dergleichen entfallen auf den Kopf und
Monat nicht mehr 500 Gramm Kleie , sondern
nur 250 Gramm.

Die »u dieser Anordnung erlassene An «sührung «-
bestimmung wird gleichfalls nur insofern abgeändert,
al « der Prei « für die neue Kopfmenge zusammen
Mk . 1. 70 beträgt.

Desgleichen wird noch in Ergänzung dieser
>u «sührung «beüimmung angeordnet daß dar Ge¬
treide in den Mühlen vor dem Schroten gereinig:
«erden soll . D -r sich hierbei ergebende Aurputz
ist von den Gemeinden an den Krei » gegen Be¬
zahlung abivliefern , » ährend die so gereinigte
Frucht zu 99 »/ , zu schroten ist. Da « von einzelnen
Mühlen angewandte Verfahren da« Getreide
möglichst hoch aurzumahlen und dann die fein
geschrolene Klei « wieder unter da « Mehl zu mischen
kann unter keinen Umständen geduldet werden , da
Mangel « technischer Einrichtungen der Mühlen ' und
meist fehlender Aspiration die Backfähigkeil de«
Mehle « durch da « häufige Aufschütten entschieden
leiden mnß.

Der Verkehr zwischen Selbstversorger und
Mühle muß durch Vermittlung der Gemeinde
gehen . Jeder direkte Verkehr zwischen Mühle und
Selbstversorger ist verboten und wird bestraft . Der
Müller ist verpflichtet , da« Getreide von der Ge¬
meinde  gegen Muhlschein in Empfang zu nehmen
und auch wieder nur an die Gemeinde gegen
Quittung zurückzuliefern . Ein vom Müller ord-
nungrmäßig g führte « Mahlbuch muß jederzeit
ausweisen , welche Bestände der einzelnen Gemeinden
von den einzelnen Gemeinden abgeholt , angelieferi
bezw . noch vorhanden find usw.

Die nach § 3 der Bestimmung augefertigtr
List « ist entsprechend abzuändern unv da , wo schon
über den 16 . April hinau « versorgt ist der Ver-
sorgung «zeitpunkr verhältnismäßig hinau «zufchieden.

Die abgeänderien Listen find higher zur Kontrolle
einzurrichen.

II

Bers - rsu » gd,rB - rssra «mg »berechttgte»
In Abänderung d <r die,bezgl . für den hiesigen

Krei « gültigen Verordnung wird bestimmt:
Die Versorgung «berechtigten erhalten j tzi pro

Woche 3 Pfund Brot oder 1140 Gramm Rogren-
mehl sowie alle 4 Wochen lOo Gramm Weizenmeh
oder 2 Wecke.

Die Zuiatzkai ' e ist gleichfalls auf 3 Pfund
Brot und 100 Gramm Weizenmehl abgeändcrt.

An Jugendliche dürfen keine Zusatzkarirn mehr
abgegeben werden . Auch ist dir Ausgabe der
Zusatzkarten an die Schwerarbeiier wesentlich zu
beschränken , so daß nur wirklich körperlich
schwer  arbeitende Personen solche Zulagen er¬
hallen.

Ufingen , den 12 . April 1917.
Namen « de« Krei «au »schuffe«

Der Vorsitzende
v.^ B .e^ vjl d.

Ich brauche
mein bares Geld

wen« der Frieden kommt,
vlekktichk auch schon früher, wenn mein»

Geschäfte es plötzlich»rfordem

und zeichne doch
Kriegsanleihe!

Vas mache ich so:
Ich habe 2000 Mark . Dafür tavfe

Ich mir Schuldbuch.  Das koßei
Kr 2voo nur 1956 Marl.

Alle Jahre gibt es 1 00  Mark Sinftu.
Brauche ich mal iooo Mark, so gibt mir
dte Darlehnskasse, die ja auch nach hem
Ktlsg noch 4 - 5 Jahre bestehen bleibt,
dIHes GeV svfort. Ich zahle ihr dafürJ »/, »/*
«to #1 Mark 25 Pfennig jährlich. Da ich
100 M « r Ltchrn kriege, kam, ich mir das

gut leisten, (ft blecken mir immer noch
4fi Mark 75 Pfennig übrig.

<3* hob« ich hohe Zinse« uir»
immer bar «» Gelbs

_ _ Ufingen , den 31 . März 1917.
Di « Impfung ist den nachbrzetchneten Herren

Aerzten in den deigesetzten Gemeinden übertragen
worden und zwar:

1. Dem Kgl . Kreisarzt Dr . Bellinger zu
Usingen : Ufingen , Altweilnau , Brombach , Tran »-
berg , Cratzenbach . Emmer » haufen , Eschbab , Finstern¬
thal , Gemünden . Haintchen . Haffelbach , Hausen,
Heinzenberg , Hundstadt . Hunvstall . Laubach . Mouloff,
Mer,hausen , Michelvach , Naunstadt , Neuweilnau,
Niederem «, Niederlauken . Oberem «, Obe , lauten,
Piaffenwie «bach . Reichenbach , Riedelbach . Rod am
Berg , Rod a . d . Weil , Sleinfischbach , Trettberg,
Wernborn . Westerfeld , Wiihrim »vorf , Winden und
Wüstem «.

9 . Dem Dr . Albrecht 1» Sch, .,.
Hain, Dorfweii , Riederreifeubera * 11
Schmitten.

3 . Dem Dr . Erb , Wehrheim:
Obernhain.

4 . Dem Dr . Rößnrr zu
Brandoberndorf . Gräv nwie «dach (j,
Haffeiborn , Mönstadt und Weiperfeiz , -

v . Dem Dr . Schop . r zu Ans»/«
6 . Dem Dr . Schultz »u hk

Oberreisenberg . ° be'

_ Die - von den Herren Jmpfärzten
Impftermine , welche demnächst *„ J |!
veröffentlicht werden , find rechtzeitig
ori «übliche Weise bekannt zu machen i.
auf den Ihnen mit den Jmpfformula » «
Verhaltungsvorschriften die Adreff,.
und die Termin » für Impfung und
einzustellen , sowie der Vordruck unt,*Tin *..«. ,,„k CM,. . - U,ll>
Datum und Ihrer Unterschrift zu „. .L,,
^vervollständigten Verhaltung,voischri?
den Eltern und Pflegern der
Wiedrrimpflinge mindesten « 8
Impftermins behändigl « erden . ^ ^ al

Unbenommen bleiat e« selbstredend I3*
ihre Kinder auch bei einem anderen » J*

dem für dir betreffende Gemeinde best,̂ gi<
Uchen Jmpsarzle impfen zu lassen . ^ r

De » Jmpsgeschäfl haben die H« ^
«eister beizuwohnen und dabei den fLj . „je
ärzten die nötige Schreibhilfe zu litsten , l  i
spreö ende Schreibhilfe zu stellen . '

Die von den Jmpfärzten zur Zu« Ltfl
Nachschau festgesetzien Termine sinh z,
Orl «schulinspek,or rechtzeitig mlizuleil . ,
dieser einen Lehrer mit der Aufrechter »! z,r
Ordnung unter den Wiedcrimpflingen d,, K
kann Dieser Anordnung sind in den « L|i<'
eine grüße Anzahl der Herren Bürgeruuj
nachgekommen , weshalb ich mich vernnl,
auf die Bestimmung noch ganz besonder,!
am zu machen . Sollten in dieser %

wieder Beschwerden bei mir vorgebrach,1
o würde ich gezwungen sein , gegen di, j

mit Ordnungsstrafen vorzugehen.
Da « Jmpflokal muß kurz vor g .»

Jmpfg,schäfte « gründlich gelüstet und ch
Schmierseifeniösung ( 20 Gramm auf rinn * $
t>«i§en Wasser «) gründlich gescheuert vech
sind die Fenster und Türen und di, „i M*
handenen Bänke , Tische usw . mit der l » i"
seifenlüsung zu reinigen . — In Wirttlch liid»
die Impfung nicht rorgenommen werden.

Im übrigen mache ich auf die in,
12 de« Regierungs -Amiblaite « von 1901
abgedruckie Bekanntmachung de« Herrn R>,
Präsidenten , » »besondere auf die B,
welche bei der Ausführung de« Jmpfgef
befolgen find , aufmerksam und erwarl«
naue Beachtung.

Die Herren Bürgermeister der Gm
welchen vie Herren Jmpsärzte ihren
haben , wollen denselben die nnrh « »tifnt

dlatt -Rümmer zur K -nnrni »nahme vorlege» ^
namentlich ^ auf die Vorschriften , welche, ” 1
Aerzten zu^ defolgrn sind , und auf die Si
über den Bezug de« Impfstoffe , ach
machen . Diese Grundsätze find im ft
«mitdlatl von 1907 Ziffer 241 , Seite 1
mol * veröffentlicht . Da « Schema süc de« »»
Jmpfärzten zu erstaitcnden Impsberichl ß g
Nummer 40 diese« Blatte » im Jahre lt| i
gedruckt

Dir Vorlage der in allen Teilen,«
von Ihnen und dem Jmpfarzt vollzog«
ginal . Jmpflisten nebst Ueberstchten und eiint
bericht « wird alrbald nach Beendigung M
geschäft » erwartet . 1

Zum Schluffe weise ich noch daraus d»
Sie verpflichtet find , die Ihnen zugeh-adt« '
richten über Jmpfschädigongen unoerM ^
Herrn Kreisarzt miizuteilen.

Der Königliche Laiüni iz
Nr. 3581 . Bezold.
An die Herren Bürgermeister de« Kreise«, l.

An die Herren Bürgermeister de« Mfe
Den Herren Bürgermeister laste tö l

nächsten Tagen die geprüften Zu - und Ad«
für die Krei »hundesteuer mit dem Ersuche»
sie den Gemeinverechnern mit der An



Hl festgesetzten Steuerbeträge von den
0$ („fort-einzuziehen und bi* späteste»«
f  j )jt*. unter Vorlage der fefigestellte»

FangSltsten an die Krei»komm»»alkaffe
«liefern.

ersuche ich die Herren Bürgermeister
ÜmV’Ähi»  der KreiShundesteurr für da»
de? j9l7 flllbfllb ein Verzeichnis übir die
lg«! 0 4i». vorhandenen, nach§ 1 der©lener,
^th S. Januar 1907 fteuerpfliltigen

* f ««t Benutzung de« au« der Kreisblait-
n Qtt 0 hierfelbß zu beziehenden Formular«
H jjiit""d « >r bi« spätesten» den 35. d.
mf® Â jch der Hunde, die zur Bewachung
len, "̂ gener Gebänd« dienen, mache ich darauf
!„ * ¥d  daß nach§ 3 » der Steuerordnung
mb „ eine Steuerermäßigung« »tritt, « enn
nteti fLb« 150 m vom Stadt- oder OrtSdering
Derfth,» Düse Vorschrift ist genau zu beachten.
H  1 , den 10. April 1917.
smch Der Kgl. Landrat
»gej .l, Vorfttzender de» Krei*au»schuffe«.

ß. v. Bezold.v 3* -̂ --
i r; Bekanntmachung.
■' £ »<*> p- «x >« >» >' .1 nachmittags 3 Uhr,
ttt« z, Sitzungssaal de« Kommunallandtag« im

j,  in Wiesbaden eine Versammlung statt,
ien ir durch Vertreter de« Königlich Preußischen

u,, für Gemüse und Obst die Organisation
w -MÜs« und Ovftversorgung sowie
> dq und Vorteile der Anbau- und SieserungS-
iilej illiikgrst' llt werden sollen,
erhchjder großen Wichtigkeit der zu behandelnden
l>bl, str die VolkSernährung de« devorst-hendm
«n| DjahreS, wende ich mich an alle Gemüse-
kW Witter des Regierungsbezirks, mit der
traut0 möglichst zahlreiche Teilnahme an der
üttj Mg . Die gleiche Bitte richte ich hiermit
ik f ( die Gemüse- und Ödst- Groß- und Klein¬
lich, diS Bezirk«.
ite{ Mjjjben, den 11. April 1917.

F Der RegierungSpräsidtnt.
8i| o. Meister.

Thnren Bürgermeister und Wirtschaft«-t>>>« v -..*{*»«. ».« o, .n-L
tf )(ioiiq ' i»i „ . . .

i, in der l tzterm Zeit nackglaffen. Sollte
Mieferung der Butter hat, statt zuzu.

z in der l tzterm Zeit nachg lafsen. Sollt,
j* Muern, so muß ich zu Zwangsmaßnahmen

{Ingen, den 10. April 1917. f
I Der Königliche Landrat.
t v Bezold. _

Ufingen, den 7. April 1917.
Hit Verfügung de« Herrn Regierung« Prä.
, zu Wiesbaden vom4. d. Ml«, ist der
Mechnee-Stellvertreter Philipp Löw zu
,gj Serg auf die Dauer der Abwesenheit de«
hmiSdierst einberufenen bisherigen StanbeS-
i-Stellvertreter« Rühl zum StandeSdeamten-
ntreter für den StandrSamtSdezirkRod am
MNNt worden.

Der Königliche Landrat.
los St. 8 . o. Bezold. _

tobe auf Dich kommt es <ttt!
Zeichne Kriegsanleihe!

:Mt* proviuzielle Nachrichten.
»singe« , IS. April. Um mit den noch

im Vorräten fv» zur neuen Ernte au«-
»lli, har fichd e Reich»getreidestelle genötigt
^dieBrotrationen  erheblich herunter
n Die Selbstversorger dürfen nicht, wie
G «war, die ihnen zustrhende Menge bi«
15. September behalten, sondern nur bi«

,15.Augustd. I «. Auch wird ihr Monat»«
rs«m 18 Pfund auf 13 Pfund herunter«

Die Versorgung«berechlig'en erhalten nur
3?funb 99rot per Woche sowie alle 4 Wochen
Sinn« Weizenmehl.
' Ufingen, 12. April. Mit dem nächsten
"üg tritt in der GotteSdienstordnung

tvangelifchen Gemeinde eine weitgreifende
ein. Einer Anregung de« König!.

Konfistorium« folgend haben sich die Kirchenvorstände
von hier und Westerfeld damit einverstanden er-
klärt, daß bi« beiden hiefigen Geistlichen abgesehen
von den Festtagen ähnlich wie in anderen Gemeinden
abwechsend im Bor- und NachmittagSgotte«bienste
predigen. Für die hiesige Stadt bedeutet diese
Neuordnung keine Veränderung der gottesdienstlichen
Zeiten, in Westerfeld dagegen wird fortan obwech.
felnb Vor- und NachmittagSgolteSdienft gehalten
werden. An den Festtagen wird wegen der Feier
de« Heil. Abendmahle» a» beiden Orten am Vor-
Mittage die alte Ordnung deidehalten werden.

An die Landlente!
Die nächsten Monat« werden über da« Schick-

fal Deutschland« entscheiden. Unsere Feinde, di»
die Schlinge derU Bootsperre an ihrem Halse fühlen,
find trotz ihrer furchtbaren Verluste bet den di«,
herigen Angriff-Versuchen anscheinend entschloffen,
noch einmal ohne Rückficht auf Menschenleben gegen
unsere eisernen Fronten anzurennen. Sie hoffen,
sie zu durchbrechen, mordend und brennend wie die
Ruffen e« 1914 in Ostpreußen getan haben in
da« blühende deutsche Land einzubrechen und un«
zu einem Frieden zu zwingen, der dem Baterlande
Schande und jedem einzelnen Deutschen Hunger
und Elend bringen soll. Tie werde « stch auch
dieses Mal wie bisher blutige Köpfe
hole » . Dazu gehört aber, daß unsere den Ent-
scheidungSkawpf färopfe.iöen Soldaten, daß auch die
Millionen von Arbeiter, die ihnen in schwerer Arbeit
da« Rüstzeug zum Kampf Herstellen in den kommenden
knappen Monaten bi» zur neuen Ernte ausreichend
ernährt werde«.

Die letzte Kartoffelernte hat un« schwer ei t-
täuscht und ist durch die harten Fröste in manchen
Bezirken noch weiter geschädigt. Auch die Körner,
ernte hat nicht die Hoffnungen erfüllt, die wir im
Herbst nach dem Stande der Felder und der Zahl
vtr Fuhren auf fie setzten. Trotzdem müffen
und werde« wir bis zur neuen Ernte
durchhalt«» . Dazu gehört aber, daß jeder
Landmann, jede Landfrau im Gedenken an unsere
Krieger und Rüstungsarbeiter ihre Ablieferungspflicht
voll erfüllen und fich Und die Ihrigen, wenn e«
fein muß, denselben Entbehrungen unterwerfen, die
der Städter ertragen muß.

Leider find mehrere Einzelfälle bekannt geworden,
wo Landleute Getreide, Kartoffeln odee sonstige Er-
zeugmffe, die fie abzuliefern verpflichtet waren,
entgegen dem Gesetz selbst verbraucht und verfüttert
haben und wo fie, uw da« weiter tun zu können,
bei den letzren Bestandsaufnahme» Vorräte der-
schwiegen oder gar arglistig versteckt haben. Diese
Leute sehen ihrer Bestrafung entgegen. Sie haben
fich schwer am Vaterland- versündigt; fie haben
aber auch ihre BerufSgenossm schwer geschädigt.
Denn «egen dieser Vergehungen Einzelner müffen
fitzt, uw die VolkSernährung zu sichern und dem
Gesetz Achtung zu verschaffen, in allen Bezirken
Nachforschungen von Hau» zu Hau« mit militärischer
Hilfe durchgeführt werden. E« muß dabei, damit
da« gesamte Volk nicht in unerträgliche Not kommt,
den Landleuten gegen die vorgeschriebe»- Bezahlung
sofort alle« abgevowmen werden, wo« ihnen nicht
nach dem Gesetz unbedingt brlaffeu werden muß.
Ar. Brotgetreide, Gerste, Hafer und Hülsenfrüchten
darf nur zurückbehalten werden, w°S zur Ernäh¬
rung der Selbstversorger und Erhaltung de« Bieh-
bestaride« nach den erlassenen Bestimmungen hier-
für bis zur' neuen Ernte verwendet werden darf.
An Kartoffeln ist außer der nötigen Saatmenge
oll s abzuliesern, wa« breiviertel Pfund auf den
Kops und Tag für die Zeit bis zum 80. Juli
übersteigt. Wer fich zur Aufnahme städtischer
Kinder oder Arbeitshilfen bereit erklärt hat, behält
auch die auf diese entfallende Kopfmenhe aller
Erzeugniffe. Knapp wird die Nahrung der Land-
leute bei ihrer ichweren Arbeit und ihren bisherigen
Lebensgewohnheiten für die nächsten Monate werden.
Aber ihre städtischen BolkSgenoffen haben zum großen
Teil schon seit Monate» In noch größerer Knapp¬
heit gelebt; und fie können überhaupt nur dann
bi« zur neuen Ernte weiter bestehen, wenn die
Landleute alles jetzt Borgeschriebene schnell und

Alle Zeichnrrngsstellerr für die
Kriegsanleihe werden am

Tonntag  nach der Kirchzeit
geöffnet  fein.

restlos ablieser». Wer vaterlandSlv« genug sein
sollte und trotz dieser Mahnung irgendwelche Vor-
räte vor dem Nachprüfungsausschuß,Uve.heimlichen,
beiseite zu schaffen und widerrechtlich zu verfüttern
sucht, wird streng bestraft werdest und di, Vorräte
werden ihm ohne Vergütung fortgnivoiwen. Jeder
Vaterlandsliebende ist verpflichtet. Fälle solcher Art
zur Anzeige zu bringen.

E« wird uns schwer, wegen der Vergehung
Einzelner gerade tn brr beginnenden BeftellungSzeit,
die besondere schwere Anforderungen an die Hingabe
und den Fleiß der Lantzleute stellt, so harte Maß¬
nahmen treffen zu müffen; aber wo tS um das
Schicksal de» Vaterlandes geht, wüffen alle anderen
Rücksichten schweigen.

Die Stadt Frankfurta. Ist.
beabsichtigt, Lieferungs -Verträge in

Früh- und
Spätkartoffeln
mit Großgrundbesitzern . Landwirtschaft'
liche« Organisationen und Großhänd¬

lern abznfchlietze» .
Angebote find zu richten an: (3

Städtisches Lebmmittelamt
Abt . « artosselversorgung . Maiakai SS.

KunfegeiverhefßuteOffenßacba.M.
Ausbifcfung von Schülern und

SSüferinnen.
Großb.Direktor Prof. Eßerfiardt.

TiichtMs,ehrliches Mädchen
bei gutem Lohn und Behandlung in befferen Hau»,
halt sofort gesucht Fra« A. Himmelreich,
3) Eschbornb. Frankfurta. M.

Kkhrlills oder Ccljtmäbdjrn
gegen steigende Vergütung gesucht (3
L- Staudt 's Buch - & Papierhandlung,

Bad Homburg v. d. H.» Lomsenstr. 75.

Ifl Saatgerste
trifft nächster Tage ein

Siegm . Lilienstein.

Zopfausstellung.
Hoffriseur Kesselschläger,

Bad Homburg. Looisenstr. 87.
Zöpfe von Mk. 5 .— an.

Anfertigung und Ausbessern sämtlicherHaararbeiten
Ausgekämrates Haar wird in Zahlung

genommen.
Haar-Beobachtung und Behandlung
bei Haarausfall, Haarspalte und kahlen

Stellen.

Landwirtschafisschule Weilburg a. d. £d ?rt.
Beginn der Sommerhalbjahres und Nenanfnahme von Schülern am IS . April.

Anmeldungen erbittet'und Auskunft erteilt
1) Tirector Prof . D . Helmkampf.



Bekanntmachangen
der Stadt Usingen.

In letzter Zeit mehren fich die Beschwerden
versorgungsberechiigter Haushaltungen , daß die
Landwirte ihren Pfl 'chtlieferungen au Milch und

Butter nicht voll Nachkommen würden , daß einzelne
Landwirte e» sogar versuchen , fich ihrer Abgabe-
pflichl ganz »u entziehen.

Auch bei der Schlachtviehaufnahme wie bei der
Eieradgab , wird nicht da « verständnisvolle Ent¬
gegenkommen gefunden.

E4 ist unbegreiflich , daß trotz aller Ausklärung.
trotz aller mündlichen und schriftlichen Eiörterung
über die Notlage der VersorgungSdeiechtigten , der
Stadt - und Jndustriebevölkerung es immer noch
Landwirte gibt , die fich dieser Erkenntnis ver.
schließen und «s wahrscheinlich als «ine Tal an-
sehen , wenn ste nur für fich gesorgt hoben.

Welch eine traurige Rolle diese B triebsin.
Haber spielen , jetzt in einem Zeitabschnitt , in dem

die Durchhaltung mit der Lebensmittelversorgung
über Sein und Nichtsein des Vaterlandes en ».

scheiden kann , scheint ihnen noch nicht , um Be-
wußtsein gekommen zu sein . Es zeugt dieses
Tun von gemeiner Gesinnung , deren Träger nur
Verachtung verdient.

Wir find uns klar , daß Vorwürfe und
weitsre Versuche , Verständnis der äußersten Not.
lag « zu erlangen bei solchen Menschen keinerlei
Erfolge haben wird.

Es wird daher künftig bei allen Beschwerden,
die nach Prüfung des Sachverhalts fich als de-

gründet erweisen , gegen die LüfrrungSpflichiigen
rücksichtslos vorgegaugrn werden.

Neben der Durchführung der erforderlichen
Zwangsmaßnahmen wird in der Tageszeitung der
Name des Vaterland - feindeO bekannt
gegeben.

Ufingen , den Ist . April 1917.

Der Magistrat:
Lißmann.

Diese Woche ( 9 . 4 . bis 15 . 4 .) kommen an

frischem Fleisch pro Kopf 195 Gramm zur Abgabe.
Es find demnach 5 Abschnitte der Fleischkarle au
den Metzger abzugeben.

Verkaufsstellen in dieser Woche sind:

Für Rind - und Kalbfleisch : Metzgereien hirschberg
und Philippi

FleischabholungSzriten:
8—9 Uhr Bezirk 4.
9- io Uhr Bezirk 1.

10—11 Uhr Bezirk 2
11 - 13 Uhr Bezirk 2.

Uft« ge « , den 13. April 1917.
Städtisches Lebensmittrlamt

Der Magistrat.
Lißmann,  Bürgermeister.

Bekanntmachung
Am DienSlag . den 17 . April d. I « . wird die

hiesige Kinderschule eröffnet . Der Schulrauw

bkfindet fich im Saale deS GasthauieS Schleich,
WlhelwSollee . Die Aufnahme der Kinder erfolgt
Noch Maßgabe der untenstehenden Bedingungen.

Anmeldungen nimmt Frau Dr . Lötze , AwIS-

apoth ' ke am Freitag , den 1z . und Samstag , den
14 . Nachmittags ab 4 Uhr entgegen.

Wir beabsichtigen den Kindern , damit die Mütter

sich voll der Feld , und Gartenarbeit widmen köunen,
Mittagessen zu verabreichen , iodaß die Kinder von
Morgen » bi « AdendS unter Aufsicht der Schwester
bleiben.

Ufingen , den 13 . April 1917.
Der Magistrat:

Lißmann.

Wedingnnge « bei der Aufnahme in die
Kinderschule zu Usingen.

1 . Die Kinder können aufgenowm n werden im

Liter von zwei bis acht Jahren , vorouSgefitzt,
daß sie gesund und reinlich find.

st . Kinder , welche ansteckende Krankheiten , wie
Masern . Keuchhusten oder Ausschlag haben,
auch solche mit unreinen Köpfen , dürfen nicht
zur Schul » kommen.

3 . Für jedes Kind werden wöchentlich 80 Pfg .,
bei mehreren aus einer Familie für boS

zwett « 1b , für jedes weitere 10 Pfg . Schul-

gelb bezahlt , füllig am Msni -' g f<n Voraus
für die laufende Woche.

4 . Die Schul « dauert von Morgens 8 >/ , bis
nachmittags 8 Uhr . Am Sonnabend von

Morgens 8 »/ , bis 4 Uhr Nachmittag « ,
b . Da « Kind mutz morgen « 8 »/ , Uhr in der

Schule fein , regelmäßig komm -n und darf
nicht ohne Grund weglejben . Ist da « Kind
krank , io muß e« entschuldigt werden.

6 . Jede « Kind muß zuw Ausbewahren de«
Frühstück « eine Tasche , Büchse oder Körb¬
chen witbringm.

7 . Soll da « Kt » d nicht mehr zur Schule kommen,
so muß , « abgemeldet werden.

Einladung.
Zu der am Go « « tag . den 22 . April,

nachmittags 3 Uhr im Gasthaus „ Zum Taunus"
stallfindenden

Generalversammlung
laden wir hierdurch unsere Mitglieder freundlichst ein.

Tagesordnung:

1 . Vorlage der Jahresrechnung und Bilanz
für 1916.

3 . Genehmigung derselben und Entlastung des
Vorstandes.

3 . Verwendung des Reingewinns.
4 . Bericht über die stattgehabte Revision.
5 . Ergänzung « wählen.
6 . Verschied n S.

Jabresrechnung und Bilanz liegen acht Tage
zur Einsicht der Mitglieder in der Wohnung des
Rendanten offen.

Wehrheim , den 13 . April 1917.

Landw . Konsumverein
E 6 > m . « . H.

Wehrheim.
_ Velte . Leisler.

Bekanntmachung
Den Zeichnern auf die sechste Kriegsanleihe

wird bekannt gegeben , daß die hiesige , im Retchß-
bankgebäude befindlich « Darlehi skaff « Darleher,
welche zur Einzahlung auf gezeichnete sechste Kriegs¬
anleihe gewü scht werden , gegen Verpfändung von
Wertpapieren und Schuldbvchforderungen zu einem
Vorzugszinssatze gewährt . Dieser bisher ö 1/* 0/#
betragende VorzogSzinSfatz ist mit Wirkung vom
l . April 1917 ad für die weitere Dauer des

Krieges auf 5 ' /, °/ , herabgesetzt worden . Der ve.

lejhungssatz für Kriegsanleihen ist ferner von 75 ° / #
auf 85 ° / , erhöht worden.

Die Reichsbanknebenstellrn in Hanau und

Offenbach nehmen DarlehnSanträge sowie die zu
verpfändenden Wertpapiere zur kostenlosen Weiter,
gäbe an die hiesige Darlehnskaff « entgegen und
stellen all « erforderlichen Formular « i« Geschäfts¬

räume oder auf dem Postweg , zur Verfügung.
Kra » kf « rt a . M . . den 10 . April 1917.

«eich - bankhauptstelle.
Bel ing Richter.

KutzhchNttflkigmng.
Mittwoch , de« 18 . April lfd. I ».

vormittags 10V , Uhr anfangend kommt im Lau¬
bacher Gemeindewala folgendes Holz zur Ver¬
steigerung:

Distrikt Taubengraben.

28 Stück Eschenstämme mit
8 Fm. 90 Dzm.

15 Stück Eichenstämme mit
7 Fm.

„Berühmtes Waanerholz . "

12 Rm. Eschen Rollscheit.
Distrikt Q ' etlersbach:

10 Stück Eichenstämme mit
14,45 Fm.

Darunter Stämme bis 3 . 54 Fm.
A ' fa >g in Distrikt Taubengraben in der Näh«

der Station W >helmsdorf.

Die Herren Bürgermeister werden um gefällig«
Bekanntmachung in ihren Gemeinden ersucht.

Laubach , den 10. April 1917.
Maurer,

? ) Bürgermeister.

NchülMrstchkri
Montag , de« 16. April d

tags 1 Uhr anfangenb . kommt aus^
meindewald , v>-

Distrikt „ Hägelge " und ' ,$ a L
nachstehendes Hol , zur Versteigerung.

7 Eichenstämme mit r-
33 Fjchten -Slangen Ir „ „d /

405 Fichten -Stangen Sr jr.
110 Fichten -Stangen 4t anb z>

«ilhelmsdorf . den ii . aprii

*)

Der Bürg

J . B,
Waxitt

Jugend-Kompagnie Kr
Sonntag , de« 15. d. Mts.

Uhr Antreten auf dem Marktplatz Reü
Der ftottt«

Imker«
Versammlung der Sekt. Ils
Sonntag , de« 15 . April , na4«J
Uhr . im „ Adler " in Usinge « . Dir
für reinen Zucker , sowie Säcke sind

veftbewährte c
Streustrohschneider

Kultivatoren und 'f
Kultivator -Schi

wieder vorrätig

Heinrich Ott,

fl*

Willi
«lav

Jtt\

4 ersuche denjenigen , der mein I«
entliehen bat , dasselbe mir wieder in

Sg . Philippi , Klauben,

Mutterkalb
4 Wochen alt . entwöhnt ( rotscheck ) zu
*) Wilh . Preutzer . Neu,

oti!«

Ä große, trächtige Hastrup
zu verkaufen . Zu erfragen im » retsbl .-M ^ n

Kaathaftr
ist eingetroffen.

Slegm . Ijlliensteli

Lehrlingsgesui
Junge kann die Schlosserei erlm -dm >

steigende Vergütung
Smll Lauer , Schloffermeiüer. l de

«Kai

Mehrere junge Mn
zu verkaufen Wilh . Scholle»
lb ) Anspach.

Kirchliche Anreiz«. W

ifliSi-

Gottestzirgst i» der edaugelische»
Souutag , den 15. April 1817.

Quasimodogeniti.
Bormittaas 10 Uhr.

Predigt: Herr Pfarrer Sch netter.
Lieder: Nr. 14«. 1—2. Nr. 147. 1- 3 n-t

Der MndergotteSdienst fällt «lli.
Nachmittagsjt Uhr.

Predigt: Herr Dekan vohrts.
Lied: Nr. 234. 1- 4 und7. <

Amtswoche.: Herr P -arrer Schneider -

j -ib

fix

Gottesdie»st i» der katholische» Ä
Sonntag , den 15. Avril 1817.

Bormittags 9-/. Uhr. - NachmittagsS V

Hierzu da « „ Illustrierte
Watt " Nr . 15 und de« LoU^

Wochenblatt Nr . 13.
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